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Beratungsfolge 

Gemeindevertretung Mölschow (Entscheidung)  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mölschow beschließt die Einführung einer 
Kurabgabe (Ausgabe der UsedomCard) zum 01.01.2025 mit interkommunaler 
Zusammenarbeit in Bezug auf die gemeinsame Kurabgabe in der Tourismusregion. 
Der Bürgermeister wird beauftragt, alle dazu notwendigen Schritte einzuleiten und 
insbesondere eine gemeindeindividuelle Kurabgabekalkulation vorzulegen. 
  
  
 
Sachvortrag: 
In 2020 hat das Ministerium für Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit 
Mecklenburg-Vorpommern den landesweiten Wettbewerb „Modellregionen 2020/2021“ 
ausgerufen, um gemeindeübergreifend Schlüsselmaßnahmen aus der 
Landestourismuskonzeption zu erproben. Alle Gemeinden der Insel Usedom einschließlich 
der Stadt Wolgast haben auf Basis gleichlautender Grundsatzbeschlüsse (Beschluss 
GVMö/030/2020 vom 10.03.2020) eine gemeinsame Bewerbung eingereicht mit folgenden 
Zielstellungen: 
 

-         - Neuaufstellung der Organisation und Finanzierung des Tourismus 

-         - Prüfung zeitgemäßer Prädikate 

-         - Verbesserung der Infrastruktur und Mobilität 

-         - Digitale Kur-/Gästekarte 

 

Nach der offiziellen Anerkennung vom 13.10.2020 als eine von fünf Modellregionen wurde 
die Usedom Tourismus GmbH (UTG) als Koordinierungsstelle für die 
Umsetzungsmaßnahmen bestimmt. Die Projektlaufzeit startete am 01.01.2021 und endet am 
31.12.2023. 

 

Eine wesentliche Zielstellung ist die Schaffung eines einheitlichen Erhebungsgebietes, um 
die Finanzierung der Tourismusaufgaben einschließlich der Instandhaltung der dafür 
notwendigen Infrastrukturen aus Tourismusabgaben für alle Gemeinden der Region zu 
ermöglichen. Bisher fehlte es dazu an einer rechtlichen Grundlage für noch nicht 
prädikatisierte Gemeinden, die am 13.07.2021 mit dem Gesetz zur Einführung von 
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Tourismusorten und Tourismusregionen geschaffen wurde. Nachdem sich Vertreter der 
Projektgemeinden auf die gemeinschaftliche Anerkennung als Tourismusregion verständigt 
hatten, wurde an der Vorlage aller sechs gesetzlich geforderten Kriterien gearbeitet. Am 
05.07.2023 konnte auf Basis der gleichlautenden Grundsatzbeschlüsse die Bewerbung als 
„Tourismusregion Insel Usedom und Stadt Wolgast“ beim Ministerium für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern eingereicht werden, die am 
25.10.2023 offiziell anerkannt wurde.  

 

Damit ist nun für alle Gemeinden auf Usedom einschließlich der Stadt Wolgast die 
Grundlage geschaffen, über die Einführung einer Kurabgabe touristische Aufwendungen zu 
refinanzieren und den Einwohnerinnen und Einwohnern eine für sie kostenfreie 
Jahreskurkarte zur Verfügung zu stellen, die sie zur kurabgabefreien Nutzung der 
öffentlichen Einrichtungen in allen Gemeinden der Tourismusregion mit Kurabgabe 
berechtigt. 

 

Im Modellregionenprojekt wurde dazu  

-         

  ei  - eine harmonisierte Satzung erarbeitet und rechtlich geprüft, die für alle 
kurabgabeerhebenden Gemeinden gleiche Rahmenbedingungen regelt, 

-         -  ein Kalkulationsmodell für die gemeinsame Kurabgabe erarbeitet, durch die die 
gegenseitige Anerkennung in allen kurabgabeerhebenden       

        Gemeinden gewährleistet ist, 

-         -  ein öffentlich-rechtlicher Vertrag erarbeitet und geprüft, in dem die interkommunale 
Zusammenarbeit im Rahmen der gemeinsamen Kurabgabe  

        geregelt ist 

-         -  die Kurkarte vereinheitlicht in Form der neuen UsedomCard, die auch digital als pdf-Datei 
verfügbar ist, 

-         -  das Leistungsangebot erweitert: 

-        - Seit dem 01.01.2024 gewähren Partner der UsedomCard bei Inanspruchnahme ihrer  
      Angebote Rabatte bzw. Vorteilsleistungen (mind. 10%). 

-           -  und die UTG als Betreiber der UsedomCard und Abrechnungsstelle für die gemeinsame 
Kurabgabe bestimmt. 

 

Zum 01.04.2023 wurde die UsedomCard bereits in den kurabgabeerhebenden Seebädern 
eingeführt. Alle Umsetzungen sind so vorbereitet, dass sich weitere Gemeinden dem 
einheitlichen Erhebungsgebiet anschließen und interkommunal zusammenarbeiten können.  

  
  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Finanzielle Auswirkungen: 
  

2 von 15 in Zusammenstellung

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/


Erhebt eine Gemeinde Kurabgabe, besteht für sie die Möglichkeit zur Refinanzierung der 
bereits bestehenden, bisher vollständig aus dem Gemeindehaushalt finanzierten 
touristischen Aufwendungen. Das entlastet den Gemeindehaushalt und schafft finanziellen 
Spielraum für touristische Entwicklung. Maßgeblich für die anzusetzenden Aufwendungen ist 
§ 11 Kommunalabgabengesetz Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V). 

 

Die Höhe der Refinanzierung richtet sich nach dem rechtlich erforderlichen Eigenanteil, den 
die Gemeinde für die Nutzung der touristischen Einrichtungen durch die Einwohnerinnen und 
Einwohner selbst tragen muss. Der Eigenanteil wird mit den touristischen Aufwendungen 
verrechnet und ist daher nicht zusätzlich zu entrichten. 

 

Im Rahmen der Kurabgabe kann eine Gemeinde Befreiungen und/oder Ermäßigungen 
freiwillig gewähren. Gemäß Rechtsprechung sind entsprechende Ausfallbeträge für befreite 
bzw. ermäßigte Personenkreise dann aus den Haushaltsmitteln der Gemeinde zu tragen. Für 
die UsedomCard wurde einheitlich eine Befreiung von Kindern unter 6 Jahren bestimmt. 
Weitere Befreiungen oder Ermäßigungen gibt es satzungsrechtlich nicht.  

 

Sofern die Integration des ÖPNV für Einwohnerinnen und Einwohner in die UsedomCard 
beschlossen wird, sind die Kosten für den solidarfinanzierten ÖPNV-Beitrag (54,30 EUR pro 
Jahr/je Einwohner ab 6 Jahre für Bus und Bahn) von der Gemeinde zu tragen. 

 

Um die Kurabgabe erheben und verrechnen sowie die UsedomCard ausgeben zu können, 
sind technische Systeme (mindestens Meldescheinsystem; bei den bereits 
kurabgabeerhebenden Gemeinden ist AVS der technische Dienstleister) sowie Hardware 
(Kurkartenautomat zur Ausgabe von Tageskurkarten, da Tagesgäste mit einem vertretbaren 
Aufwand durch eine Gemeinde zu erfassen sind) erforderlich und es müssen Meldescheine 
(manuell und/oder elektronisch) produziert und an die Vermieter ausgegeben werden. 
Weiterhin muss die Erhebung und Abrechnung der Kurabgabe personell untersetzt werden, 
so dass zusätzliche Personalkosten zu berücksichtigen sind. Diese Kosten zählen gemäß § 
11 KAG M-V zu den KAG-fähigen Leistungen, die in der Kalkulation angesetzt werden 
können. 

 

Eine konkrete Berechnung erfolgt im Rahmen der gemeindeindividuellen 
Kurabgabekalkulation. 

  
Bemerkungen: 
  
  
 
Anlage/n 

1 Mölschow - Kurabgabe neu (öffentlich) 
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Deckblatt

Kalkulation der Kurabgabe

Gemeinde
Mölschow

erstellt am

22.03.2024
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Thema Befund Anmerkung
AfA Afa in Einrichtungen erfasst (Sehr wenige) Alternativ können Sie auch den Reiter AfaErfassung ausfüllen, um eine detaillierte Sicht zu bekommen

Reiter Was zu tun Anmerkungen
Einrichtungen Einwohnerzahl kontrollieren

Grundsätzliches

Anmerkungen zur Tabelle
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Checklist
Gemeinde Mölchow
Kalkulation der Kurabgabe für das Jahr 2025

Checklist

Schritt 0: Name der Gemeinde

Art der Gemeinde Gemeinde
Name der zu kalkulierenden Gemeinde: Mölchow
Jahr der Vorkalkulation 2025

Schritt 1: Ermittlung abgabefähiger Kosten
Die Ermittlung der abgabefähigen Kosten erfolgt anhand des Haushaltsplans. Die genaue Einordnung entnehmen Sie bitte dem 

Produktblatt Einrichtungsbegriff. Grundsätzlich erfolgt die Zuordnung wie folgt: Kosten, die für den Gast vor Ort anfielen, sind 
der Kurabgabe zuzuordnen, Kosten, die dazu dienen, den Gast in den Ort zu holen, den Werbekosten. Kosten, die nicht im 

Zusammenhang mit § 11 KAG MV sind zu separieren.

Folgende Schritte sind für Sie zu tun: Link zum Blatt Erledigt
Im Reiter Einrichtungen die Haushaltsprodukte festlegen, die touristische 
Einrichtungen enthalten

Einrichtungen

Je nach Anzahl die 6 Reiter Einr.1 bis Einr.10 ausfüllen oder alle Kosten 
einrichtungsunabhängig in einen oder mehrere Reiter eintragen

Einr.1!A1

Erfassung der Anlagegüter Afa-Erfassung'!A1

Schritt 2: Ermittlung umlagefähiger Kosten
Es dürfen nicht die gesamten abgabefähigen Kosten auf die abgabepflichtigen Personen umgelegt werden. Bei der Kurabgabe 
nutzen auch die Einheimischen die Einrichtungen. Für diese Eigennnutzung ist ein Eigenanteil zu tragen. Der Eigenanteil beruht 

auf der Überlegung, dass Einheimische an 28 Tagen im Jahr die eigenen Einrichtungen genauso intensiv nutzen, wie eine 
ortsfremde Person. 

Folgende Schritte sind für Sie zu tun: Link zum Blatt Erledigt
abgefragte Daten im Reiter Eigenanteil eingeben Eigenanteil

Schritt 3: Ermittlung der abgabefähigen Personen (nur Kur)
(Umlageeinheiten)

Der Kreis der abgabepflichtigen Personen richtet sich nach § 11 KAG MV. Es müssen Tagesgäste und Zweitwohnungsinhaber 
angegeben werden. 

Folgende Schritte sind für Sie zu tun: Link zum Blatt Erledigt
Im Blatt Umlageeinheiten sind die Personengruppen benannt. Die Schätzung der 
Zahlen beruht auf dem Verhältnis der Gesamtkalkulation der Insel Usedom. Wenn 
Sie genauere Werte haben, bitte abändern,

Umlageeinheiten

Im Reiter Umlageeinheiten die Gesamtheit der Übernachtungsgäste eintragen und 
die Prognose vornehmen

Umlageeinheiten!C13

Sowie die Aufenthaltstage der Tagesgäste. Bitte schätzen. Wenn Sie gar keine 
Grundlage haben, so sind am Anfang zwischen 3% und 7% der 
Übernachtungsgäste realistisch.

Umlageeinheiten!C23

Zu guter Letzt die Zweitwohnungsinhaber eintragen. Diese müssten bekannt sein. 
Bitte achten Sie dabei auf die Kategorien.

Umlageeinheiten!C33
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Gemeinde Mölchow
Kalkulation der Kurabgabe für das Jahr 2025

Einrichtungen
zurück zur Checkliste

Was ist zu tun: 

In dieser Tabelle werden die Hauhshaltsprodukte festgelegt, die mit der Kurabgabe refinanziert 
werden sollen. Alternativ können Sie bei wenigen Einrichtungen auch direkt die Einrichtungen 

benennen. Bitte beachten Sie stets, dass Sie nur abgabefähige Kosten eintragen. 

Was gilt es zu beachten:
Füllen Sie bitte alle grauen Felder aus. Die weißen bitte nicht verändern.

Festlegung der öffentlichen Einrichtungen, die über die Kurabgabe finanziert werden

Sie können bis zu 10 Einrichtungen oder Haushaltsprodukte eintragen. Sie können auch sämtliche Produkte und oder 
Einrichtungen in einen Reiter eintragen. Wie Sie möchten

Haushaltsprodukte
Link zur Eingabe der Daten

Übersicht der 
abgabefähigen Kosten:

Betriebskosten Personalkosten
kalkulatorische 

Abschreibungen
Zinsen Erträge

11403 Bauhof Einr.1 15.740,00 €                   4.720,00 €       11.020,00 €        -  €                  -  €             -  €                            
36600 Spielplätze Einr.2 3.000,00 €                     3.000,00 €       -  €                   -  €                  -  €             -  €                            
54101 Radwege Einr.3 5.000,00 €                     5.000,00 €       -  €                   -  €                  -  €             -  €                            
57500 Tourismusförderung Einr.4 37.900,00 €                   12.900,00 €     20.000,00 €        5.000,00 €         -  €             -  €                            

Einr.5 -  €                              -  €               -  €                   -  €                  -  €             -  €                            
Einr.6 -  €                              -  €               -  €                   -  €                  -  €             -  €                            
Einr.7 -  €                              -  €               -  €                   -  €                  -  €             -  €                            
Einr.8 -  €                              -  €               -  €                   -  €                  -  €             -  €                            
Einr.9 -  €                              -  €               -  €                   -  €                  -  €             -  €                            

Einr.10 -  €                              -  €               -  €                   -  €                  -  €             -  €                            

Art der Aufenthalte nach Satzung
Abk. Bezeichnung der Aufenthaltsgruppe geschätzter Anteil
Voll Vollzahler (ab 6 Jahre) 95,00%
Frei 1 Kinder 0 - 5 5,00%

Aufteilung Haupt- und Nebensaison
Bezeichnung geschätzter Anteil
Aufenthalte in der Hauptsaison 83,00%
Aufenthalte in der Nebensaison 17,00%

Bemessung des Eigenanteils
Einwohneranzahl 787
Faktor 1,00
Maßstab: 28 Tage touristische Eigennutzung 22036
Summe touristischer Aufenthalte 11310
Summe aller Aufenthalte 33346
Anteil der Nutzung durch Einheimische: 66%
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Gemeinde Mölchow
Kalkulation der Kurabgabe für das Jahr 2025

Eigenanteil

Bemessung des Eigenanteils
Einwohneranzahl 787
touristische Ankünfte 670 Erklärung Faktor über 75 % hohe touristische Bedeutung 1 28
Anteil touristische Ankünfte 46% zwischen 25 und 75 % normale touristische Bedeutung 0,5 14
Faktor 1,00 unter 0,25 gerige touristische Bedeutung 0,25 7
Maßstab: 28 Tage touristische Eigennutzung 22036
Summe touristischer Aufenthalte 11310
Summe aller Aufenthalte 33346
Anteil der Nutzung durch Einheimische: 66%
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Name des Reiters Umlageeinheiten
Gemeinde Mölchow
Kalkulation der Kurabgabe für das Jahr 2025

Umlageeinheiten

Was ist zu tun: 
Bitte in die grauen Felder die jeweils abgefragten Aufenthaltsarten eintragen. Wenn Sie 
einige Werte nicht haben, bitte schätzen. Am Ende müssen Sie händisch eine Prognose 

in die gelben Zellen eintragen.
Was gilt es zu beachten:

Füllen Sie bitte alle grauen UND gelben Felder aus. Die weißen bitte nicht verändern.

Bezeichnung der Aufenthaltsgruppe geschätzter Anteil
Vollzahler (ab 6 Jahre) 95,00%
Kinder 0 - 5 5,00%

Bezeichnung geschätzter Anteil
Aufenthalte in der Hauptsaison 83,00%
Aufenthalte in der Nebensaison 17,00%

Anzahl der Übernachtungen
2020 2021 2022 Mittelwert Prognose

Hauptsaison 0 AHT 0 AHT 0 AHT 0 AHT 9.500 AHT
Vollzahler (ab 6 Jahre) 0 AHT 9.000 AHT
Kinder 0 - 5 0 AHT 500 AHT
Nebensaison 0 AHT 0 AHT 0 AHT 0 AHT 600 AHT
Vollzahler (ab 6 Jahre) 0 AHT 500 AHT
Kinder 0 - 5 0 AHT 100 AHT
Summe der Saisons: 0 AHT 0 AHT 0 AHT 0 AHT 10.100 AHT

Anzahl der Aufenthaltstage der Tagesgäste
2020 2021 2022 Mittelwert Prognose

Hauptsaison 0 AHT 0 AHT 0 AHT 0 AHT 190 AHT
Vollzahler (ab 6 Jahre) 0 AHT 0 AHT 0 AHT 0 AHT 180 AHT
Kinder 0 - 5 0 AHT 0 AHT 0 AHT 0 AHT 10 AHT
Nebensaison 0 AHT 0 AHT 0 AHT 0 AHT 12 AHT
Vollzahler (ab 6 Jahre) 0 AHT 0 AHT 0 AHT 0 AHT 10 AHT
Kinder 0 - 5 0 AHT 0 AHT 0 AHT 0 AHT 2 AHT
Summe der Saisons: 0 AHT 0 AHT 0 AHT 0 AHT 202 AHT

Prognose der Aufenthaltstage der Daueraufenthalte

nach Saisons
Anzahl 2023 Umrechnung

Hochrechnun
g

Prognose

Vollzahler (ab 6 Jahre) 36 28 AHT 1.008 AHT 1.008 AHT
Kinder 0 - 5 0 28 AHT 0 AHT 0 AHT
Summe: 36,00 1.008 AHT 1.008 AHT

,
Umlageeinheiten Kurabgabe (Gewichtung, mit Befreiungen)

Gästearten
Gesamtzahl 
(ungewichtet)

Gesamtzahl 
(gewichtet)

75%

Übernachtungen 10.100 ÜNT 7.575 ÜNT
Tagesgäste 202 TGast 152 TGast
Daueraufenthalte 1.008 Gäste 756 Gäste
gesamt 11.310 AHT 8.483 AHT

Rückrechnung
Vollzahler HS 10.188 AHT -  €                 25.470,00 €
Befreirungen HS 510 AHT 2,46 €               1.256,98 €       0 1.275,00 €       
Vollzahler NS 510 AHT -  €                 956,25 €             
Befreirungen NS 102 AHT 1,85 €               188,55 €          191,25 €           

1.445,53 €       26.426,25 € 1.466,25 €       27.892,50 €
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Gemeinde Mölchow
Kalkulation der Kurabgabe für das Jahr 2025

Name des Reiters

Bezeichnung
Prognose 

Kurabgabe

Betriebskosten 25.620,00 €            
Personalkosten 31.020,00 €            
kalkulatorische Abschreibungen 5.000,00 €              
Zinsen (Haushalt) -  €                       
anderweitig gedeckter Aufwand -  €                       
Abgabefähiger Aufwand 61.640,00 €            
Höhe der Eigenanteile: 66,08%
Gemeindeanteil für die Vorteile der Einheimischen 40.733,49 €            
Berücksichtigung des Eigenbedarfs: 40.733,49 €            
Deckungsbedarf 20.906,51 €            
Umlageeinheiten (ungewichtet) 11.310,00
Abgabesätze ganzjährig (netto) 1,85 €                     
Kurabagbe mit Saisonzeiten
Umlageeinheiten (gewichtet, nach Saisons) 8.482,50
Hauptsaison (netto) 2,46 €                     
Nebensaison (netto) 1,85 €                     
Jahreskurabgabe (28 mal Satz Hauptsaison) 69,01 €                   

Zuschlag für ÖPNV (netto)
Kurabgabe in der Haupstaison (netto) 2,46 €                     

10 von 15 in Zusammenstellung



Die Gemeinde kann über die Kurabgabe nicht alle Aufwendungen refinanzieren. 

Block Eigenanteil

Die Gemeinde muss für die Nutzung der 
Einheimischen einen Kostenanteil tragen. Dieser 

liegt im Ermessen der Gemeinde. Dieser Anteil darf 
nicht von den abgabepflichtigen Personen getragen 

werden, sondern muss aus allgemeinen 
Haushaltsmitteln beglichen werden

Höhe Eigenanteil 40.733,49 €                 
Block Befreiungen 

Befreiungen und Ermäßigungen sind freiwillige 
Leistungen. Auch diese müssen aus allgemeinen 

Haushaltsmittel gezahlt werden. Das bedeutet, dass 
die Gemeinde für JEDE Befreiung die Kurabgabe 

zahlt und nicht die Abgabepflichtigen. Diese 
Aufwendungen sind aus dem allgemeinen HAushalt 

zu begleichen.
Höhe Ausfallbeträge 1.445,53 €                   

Summe Ausfallbetrag
42.179,02 €                 

Kalkuliert
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Einr.1 1
Gemeinde Mölchow
Kalkulation der Kurabgabe für das Jahr 2025

Bauhof

zurück zur Einrichtungen

Was ist zu tun: 
Bitte die Betriebskosten hier eintragen. Wir benötigen die Erträge und die Aufwendungen der Einrichtungen (Haushaltsprodukte). Wir arbeiten erstmal nur mit den Planzahlen. Wenn Sie keine haben, können Sie anhand der Mittelwerte der letzten drei Jahre diese 
herleiten. In der Spalte Art der Kosten bitte die jeweilige Kostenart auswählen. In der Spalte Zuordnung der Kosten bitte das Dropdown Menü bedienen und entsprechend auswählen. Wenn Sie anteilig auswählen, müssen Sie die Prozente für alle drei Bereiche 

angeben, mit Kommata getrennt und immer zweistellig. 
Was gilt es zu beachten:

Wenn Sie anteilig ausgewählt haben, immer folgendes Format: 00,00,00. Bedeutet: Wenn Sie ein Konto haben mit verschiedenen Bereichen, z.B. 30 Prozent der Kosten sind nicht umlagefähig, 70 Prozent sind der Kurabgabe zuzuordnen und 0% der Werbung, 
dann geben Sie bitte 30,70,00 ein

Bauhof

HHK Kostenarten Planzahlen 2024 Art der Kosten
Umlagefähigkeit in 

Betriebskosten
anteilig nicht umlagefähig Kurabgabe Werbekosten

Erträge Format: 20,80,00
-  €                       -  €                   -  €                            

Summenzeile:                        -   € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aufwendungen Format: 20,80,00
Personalkosten 55.100,00 €          Personalkosten anteilig 80,20,00 44.080,00 €            11.020,00 €         -  €                            
Entsorgung Abfall 3.000,00 €            Betriebskosten anteilig 80,20,00 2.400,00 €              600,00 €             -  €                            
Unterhaltung Infrastruktur 5.000,00 €            Betriebskosten anteilig 80,20,00 4.000,00 €              1.000,00 €          -  €                            
Grünanlagenpflege 6.000,00 €            Betriebskosten anteilig 80,20,00 4.800,00 €              1.200,00 €          -  €                            
Leasingrate Traktor 9.600,00 €            Betriebskosten anteilig 80,20,00 7.680,00 €              1.920,00 €          -  €                            

Summenzeile:           78.700,00 € 62.960,00 € 15.740,00 € 0,00 €

nicht umlagefähig Kurabgabe Werbekosten
Betriebskosten 18.880,00 €            4.720,00 €          -  €                            
Personalkosten 44.080,00 €            11.020,00 €         -  €                            
Abschreibungen -  €                       -  €                   -  €                            
Zinsen -  €                       -  €                   -  €                            
Erträge -  €                       -  €                   -  €                            
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Gemeinde Mölchow
Kalkulation der Kurabgabe für das Jahr 2025

Spielplätze

zurück zur Einrichtungen

Was ist zu tun: 
Bitte die Betriebskosten hier eintragen. Wir benötigen die Erträge und die Aufwendungen der Einrichtungen (Haushaltsprodukte). Wir arbeiten erstmal nur mit den Planzahlen. Wenn Sie keine haben, können Sie anhand der Mittelwerte der letzten drei Jahre diese 
herleiten. In der Spalte Art der Kosten bitte die jeweilige Kostenart auswählen. In der Spalte Zuordnung der Kosten bitte das Dropdown Menü bedienen und entsprechend auswählen. Wenn Sie anteilig auswählen, müssen Sie die Prozente für alle drei Bereiche 

angeben, mit Kommata getrennt und immer zweistellig. 
Was gilt es zu beachten:

Wenn Sie anteilig ausgewählt haben, immer folgendes Format: 00,00,00. Bedeutet: Wenn Sie ein Konto haben mit verschiedenen Bereichen, z.B. 30 Prozent der Kosten sind nicht umlagefähig, 70 Prozent sind der Kurabgabe zuzuordnen und 0% der Werbung, 
dann geben Sie bitte 30,70,00 ein

Spielplätze

HHK Kostenarten Planzahlen 2024 Art der Kosten
Umlagefähigkeit in 

Betriebskosten
anteilig nicht umlagefähig Kurabgabe Werbekosten

Erträge Format: 20,80,00
-  €                       -  €                   -  €                            
-  €                       -  €                   -  €                            

Summenzeile:                        -   € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aufwendungen Format: 20,80,00
Unterhaltung Spielplätze 3.000,00 €            Betriebskosten Kurabgabe -  €                       3.000,00 €          -  €                            

-  €                       -  €                   -  €                            
-  €                       -  €                   -  €                            
-  €                       -  €                   -  €                            

Summenzeile:             3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 €

nicht umlagefähig Kurabgabe Werbekosten
Betriebskosten -  €                       3.000,00 €          -  €                            
Personalkosten -  €                       -  €                   -  €                            
Abschreibungen -  €                       -  €                   -  €                            
Zinsen -  €                       -  €                   -  €                            
Erträge -  €                       -  €                   -  €                            

13 von 15 in Zusammenstellung



Gemeinde Mölchow
Kalkulation der Kurabgabe für das Jahr 2025

Radwege

zurück zur Einrichtungen

Was ist zu tun: 
Bitte die Betriebskosten hier eintragen. Wir benötigen die Erträge und die Aufwendungen der Einrichtungen (Haushaltsprodukte). Wir arbeiten erstmal nur mit den Planzahlen. Wenn Sie keine haben, können Sie anhand der Mittelwerte der letzten drei Jahre diese 
herleiten. In der Spalte Art der Kosten bitte die jeweilige Kostenart auswählen. In der Spalte Zuordnung der Kosten bitte das Dropdown Menü bedienen und entsprechend auswählen. Wenn Sie anteilig auswählen, müssen Sie die Prozente für alle drei Bereiche 

angeben, mit Kommata getrennt und immer zweistellig. 
Was gilt es zu beachten:

Wenn Sie anteilig ausgewählt haben, immer folgendes Format: 00,00,00. Bedeutet: Wenn Sie ein Konto haben mit verschiedenen Bereichen, z.B. 30 Prozent der Kosten sind nicht umlagefähig, 70 Prozent sind der Kurabgabe zuzuordnen und 0% der Werbung, 
dann geben Sie bitte 30,70,00 ein

Radwege

HHK Kostenarten Planzahlen 2024 Art der Kosten
Umlagefähigkeit in 

Betriebskosten
anteilig nicht umlagefähig Kurabgabe Werbekosten

Erträge Format: 20,80,00
-  €                       -  €                   -  €                            
-  €                       -  €                   -  €                            

Summenzeile:                        -   € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aufwendungen Format: 20,80,00
Unterhaltung Radwege 5.000,00 €            Betriebskosten Kurabgabe -  €                       5.000,00 €          -  €                            

Summenzeile:             5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 €

nicht umlagefähig Kurabgabe Werbekosten
Betriebskosten -  €                       5.000,00 €          -  €                            
Personalkosten -  €                       -  €                   -  €                            
Abschreibungen -  €                       -  €                   -  €                            
Zinsen -  €                       -  €                   -  €                            
Erträge -  €                       -  €                   -  €                            
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Gemeinde Mölchow
Kalkulation der Kurabgabe für das Jahr 2025

Tourismusförderung

zurück zur Einrichtungen

Was ist zu tun: 
Bitte die Betriebskosten hier eintragen. Wir benötigen die Erträge und die Aufwendungen der Einrichtungen (Haushaltsprodukte). Wir arbeiten erstmal nur mit den Planzahlen. Wenn Sie keine haben, können Sie anhand der Mittelwerte der letzten drei Jahre diese 
herleiten. In der Spalte Art der Kosten bitte die jeweilige Kostenart auswählen. In der Spalte Zuordnung der Kosten bitte das Dropdown Menü bedienen und entsprechend auswählen. Wenn Sie anteilig auswählen, müssen Sie die Prozente für alle drei Bereiche 

angeben, mit Kommata getrennt und immer zweistellig. 
Was gilt es zu beachten:

Wenn Sie anteilig ausgewählt haben, immer folgendes Format: 00,00,00. Bedeutet: Wenn Sie ein Konto haben mit verschiedenen Bereichen, z.B. 30 Prozent der Kosten sind nicht umlagefähig, 70 Prozent sind der Kurabgabe zuzuordnen und 0% der Werbung, 
dann geben Sie bitte 30,70,00 ein

Tourismusförderung

HHK Kostenarten Planzahlen 2024 Art der Kosten
Umlagefähigkeit in 

Betriebskosten
anteilig nicht umlagefähig Kurabgabe Werbekosten

Erträge Format: 20,80,00
-  €                       -  €                   -  €                            
-  €                       -  €                   -  €                            

Summenzeile:                        -   € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aufwendungen Format: 20,80,00
Personalkosten 20.000,00 €          Personalkosten Kurabgabe -  €                       20.000,00 €         -  €                            
Anschaffungskosten AVS Meldesystem 1.100,00 €            Abschreibungen Kurabgabe -  €                       1.100,00 €          
Lizenzgebühren AVS Meldesystem 2.500,00 €            Betriebskosten Kurabgabe -  €                       2.500,00 €          -  €                            
Anschaffungskosten Kurkartenautomaten (6.500€ pro Stück) 3.900,00 €            Abschreibungen Kurabgabe -  €                       3.900,00 €          -  €                            
Paymentgebühren Kurkartenautomaten (300€ p.a. pro Stück) 900,00 €               Betriebskosten Kurabgabe -  €                       900,00 €             
Betriebs- und Geschäftsausgaben 1.000,00 €            Betriebskosten Kurabgabe -  €                       1.000,00 €          -  €                            
Raumkosten 500,00 €               Betriebskosten Kurabgabe -  €                       500,00 €             -  €                            
Werbung 1.000,00 €            Betriebskosten Kurabgabe -  €                       1.000,00 €          -  €                            
Kulturveranstaltungen 2.000,00 €            Betriebskosten Kurabgabe -  €                       2.000,00 €          -  €                            
Steuerberaterkosten 4.000,00 €            Betriebskosten Kurabgabe -  €                       4.000,00 €          -  €                            
Dienst- und Reisekosten 1.000,00 €            Betriebskosten Kurabgabe -  €                       1.000,00 €          -  €                            

Summenzeile:           37.900,00 € 0,00 € 37.900,00 € 0,00 €

nicht umlagefähig Kurabgabe Werbekosten
Betriebskosten -  €                       12.900,00 €         -  €                            
Personalkosten -  €                       20.000,00 €         -  €                            
Abschreibungen -  €                       5.000,00 €          -  €                            
Zinsen -  €                       -  €                   -  €                            
Erträge -  €                       -  €                   -  €                            
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